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FAIR USE POLICY 
 
Punkt1: Dienstequalität beim Roaming in der EU 

Die Sprachqualität und die Qualität der Datenübertragung bei der Mobilfunknutzung im EU-Ausland sind vom jeweils 

genutzten Mobilfunknetz im EU-Ausland abhängig. Grundsätzlich entspricht die Qualität im besuchten Netz, der des 

Mobilfunknetzes von VOLmobil in Österreich, wenn dieselbe Generation von Mobilfunknetzen und -technologien 

verfügbar ist. Die maximal angebotene Datenübertragungsgeschwindigkeit im Ausland entspricht der des 

vereinbarten Tarifs bzw. Datenoption im Inland, wenn dies entsprechend durch das jeweils genutzte Mobilfunknetz im 

EU-Ausland unterstützt wird. Voraussetzung für die Datennutzung mit einer bestimmten Mobilfunk-Technologie sind 

entsprechende Vereinbarungen zwischen den beteiligten Netzbetreibern, der Netzausbau des verwendeten Netzes 

sowie das vom Kunden eingesetzte Endgerät. 

VOLmobil kann keine flächendeckende EU-weite Mobilfunkversorgung garantieren; diese ist von technischen und 

physischen Gegebenheiten wie z.B. verwendete Frequenzen für den Netzausbau, flächendeckender Netzausbau 

aufgrund der Topographie des Landes, abhängig. Daher sind in einzelnen Gebieten bzw. auf Schiffen und in 

Flugzeugen möglicherweise nicht oder nicht immer (alle) Mobilfunkdienste verfügbar. Das gilt insbesondere, wenn 

nicht dieselbe Generation von Mobilfunkdiensten und -technologien verfügbar ist. 

Punkt 2: Nachweis eines dauerhaften Inlandsbezugs 

stabilen Bindung in Österreich. Eine stabile Bindung bedeutet eine Anwesenheit in Österreich, einschließlich 

Grenzgängern. 

Diese ergibt sich beispielsweise aus: 

• einem längerfristigen Arbeitsvertrag 

• einem Hochschulstudium in Österreich 

• einem amtlichen Meldezettel 

bei geschäftlich genutzten SIM-Karten dem Nachweis eines Firmenbuchauszugs bzw. einer inländischen 

Rechnungsadresse für die Erbringung von Dienstleistungen in Österreich. 

VOLmobil ist berechtigt, einen oben genannten Nachweis anzufordern, wenn sich aus den zu Abrechnungszwecken 

erfassten Daten Anzeichen für eine missbräuchliche Nutzung der Dienste ohne Zusammenhang mit vorübergehenden 

Reisen ergeben, insbesondere nach einer erfolgten Ankündigung gemäß Punkt 2. 

Kann weder eine stabile Bindung noch ein gewöhnlicher Aufenthalt nachgewiesen werden, ist VOLmobil berechtigt 

den Preis für Roaming in Zone 1 für die Nutzung im EU-Ausland zu verrechnen. 

Punkt 3: Einschränkung einer dauerhaften Nutzung im Ausland 

Die Verwendung der SIM-  -

Ausland zulässig. Von einer unzulässigen dauerhaften Nutzung im EU-Ausland wird ausgegangen, wenn während 

eines durchgehenden Betrachtungszeitraums von 4 Monaten an mehr als 60 Tagen ein Aufenthalt im EU-Ausland 

erfolgt und mehr als die Hälfte (über 50%) der Gesamtnutzung in diesem Beobachtungszeitrum im EU-Ausland 

erbracht wurde. SMS, Minuten und Daten werden dabei gemeinsam betrachtet und geprüft. 

Wenn Ihre SIM Karte an einem Tag sowohl im österreichischen Netz, als auch in einem anderen Netz in der EU 

eingebucht war bzw. genutzt wurde, dann zählt dieser Tag als nationale Nutzung. Eine Nutzung bzw. Einbuchung in 

Netzen in Drittstaaten (Länder außerhalb der Zone 1) gilt für diese Beobachtung wie eine inländische Nutzung bzw. 

Aufenthalt. 
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Im Falle einer überwiegenden Nutzung und einem überwiegenden Aufenthalt im EU-Ausland ist VOLmobil berechtigt, 

nach zweiwöchiger Ankündigungsfrist den Preis für Roaming in Zone 1 für die Nutzung im EU-Ausland zu 

verrechnen. Dem Kunden wird ein diesbezüglicher Warnhinweis per SMS gesendet. 

Der Preis für Roaming in Zone 1 wird nicht verrechnet, wenn innerhalb dieser zweiwöchigen Frist eine überwiegende 

Nutzung oder ein überwiegender Aufenthalt im Inland vorliegt. 

Von einer unzulässigen Nutzung im EU-Ausland wird ausgegangen, wenn SIM Karten von Nutzern nach langer 

Inaktivität hauptsächlich für Roaming verwendet werden. Von einer unzulässigen Nutzung im EU-Ausland wird auch 

ausgegangen, wenn mehrere SIM Karten durch einen Nutzer aufeinanderfolgend für Roaming verwendet werden, um 

damit die Bestimmung nach Punkt 2 zu umgehen. 

Der Preis für Roaming in Zone 1 für die Nutzung im EU-Ausland wird immer für eine Abrechnungsperiode verrechnet, 

so lange eine unzulässige oder dauerhafte Nutzung im EU-Ausland besteht. 

Punkt 4: Höhe des nutzbaren Datenvolumens im Ausland 

In Tarifen mit unbegrenztem oder sehr hohem inkludierten Datenvolumen ist die Nutzung im EU-Ausland bis zu einer 

Nutzungsgrenze ohne Roaming-Aufschlag möglich. Die Berechnung der Nutzungsgrenze erfolgt gemäß 

Durchführungsverordnung (EU) 2016/2286 und liegt beim doppelten Volumen, welches sich aus der Division des 

monatlichen Grundentgelts oder Optionsentgelts (ohne Mehrwertsteuer) durch das aktuell gültige 

Roamingvorleistungsentgelt für Daten ergibt. 

Die genaue Höhe des daraus resultierenden Datenvolumens kann von den Nutzern in der Freieinheitenabfrage im 

Kundenbereich auf www.volmobil.at eingesehen werden und ist in den Entgeltbestimmungen gesondert ausgewiesen. 

Nach Überschreiten dieser Nutzungsgrenze wird für die restlichen Einheiten in der aktuellen Abrechnungsperiode der 

Preis für Roaming in Zone 1 für die Nutzung im EU-Ausland verrechnet. 

Punkt 5: Servicestelle 

Bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden in 

telefonisch an Ihre VOLmobil Servicehotline unter 05572 501-900. 

 


